
Gemeinsame Absichtserklärung
zwischen der Bundesverwaltung und den Personalverbänden des
Bundes für die Legislatur 2016 - 2019

Ziele der Personalpolitik

Die Bundesverwaltung ist eine fortschrittliche, soziale und verlässliche Ar
beitgeberin. Das Verhältnis zwischen Bundespersonal und Arbeitgeberin
ist getragen von gegenseitigem Respekt und Wertschätzung. Die in der
Bundesverwaltung erworbenen Erfahrungen und Kenntnisse sind in Ge
sellschaft, Wirtschaft und Politik anerkannt und begehrt.

Um die zukünftigen Herausforderungen bewältigen zu können, muss die
Bundesverwaltung kompetentes und motiviertes Personal in genügender
Anzahl gewinnen und halten können. Zu diesem Zweck verfügt sie über
zeitgemässe und zukunftsgerichtete Arbeitsbedingungen, die sie auf dem
Arbeitsmarkt als attraktive und konkurrenzfähige Arbeitgeberin positionie
ren. Dies setzt voraus, dass die Bundesverwaltung ihr Personal zweck
mässig, wirtschaftlich und auf sozial verantwortbare Weise einsetzt. Sie
setzt sich dafür ein, dass die Mitarbeitenden gut geführt werden.

Sozialpartnerschaft

Eine intakte Sozialpartnerschaft begünstigt das Erreichen der vorgenann
ten Zielsetzungen. Diese wird durch gegenseitiges Vertrauen und Res
pekt getragen und setzt gemeinsame und ganzheitliche Verantwortung
voraus.

Mitsprache und Mitwirkung in personalpolitischen Angelegenheiten sind
über alle Organisationseinheiten der Bundesverwaltung und auf allen Hie
rarchiestufen garantiert. Basis dafür sind eine gegenseitige, rechtzeitige
und umfassende Information sowie der vertrauliche Umgang mit sensiblen
Themen und Daten. In personalpolitischen Angelegenheiten von zentraler
und übergeordneter Bedeutung werden Verhandlungen geführt. Dabei
werden von beiden Seiten getragene Lösungen angestrebt.
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Begleitausschuss

Gestützt auf Artikel 108 Bundespersonalverordnung (BPV)‘ setzt der/die
Vorsteher/in des EFD für die Bundesverwaltung ein aus den Sozialpart
nern zusammengesetztes Gremium als beratendes Organ ein. Der Be
gleitausschuss sorgt für eine zielführende und kooperative Entscheidfin
dung im Rahmen der Sozialpartnerschaft.

Die Arbeit des Begleitausschusses ersetzt Verhandlungen zwischen den
Sozialpartnern nicht.

Aufgabe des Begleitausschusses

Der Begleitausschuss versteht sich als Ideengeber einer vorausschauen
den Personalpolitik. Er achtet darauf, dass der in Artikel 4 Bundesperso
nalgesetz (BPG)2 aufgeführten Personalpolitik nachgelebt wird.

Der Begleitausschuss setzt sich insbesondere mit dem Wandel in Gesell
schaft, Politik und Arbeitswelt auseinander und zieht Rückschlüsse, wel
chen Anforderungen die Bundesverwaltung als Arbeitgeberin und das
Personal zu genügen haben. Er kann zu diesen Themenkreisen konkrete
Ideen und Massnahmenvorschläge, welche mithelfen, die definierte Per
sonalpolitik umzusetzen, einbringen.

Die Aufgaben des Begleitausschusses gehen im Einzelnen aus Artikel
108 BPV und Artikel 63 Verordnung des EFD zur Bundespersonalverord
nung (VBPV)3 hervor.

Organisation und Zusammensetzung

Der Begleitausschuss setzt sich paritätisch aus Arbeitgeber- und Arbeit
nehmervertretungen zusammen. Er wird vom EPA präsidiert und konstitu
iert sich im Übrigen selbst. Der Begleitausschuss kann verwaltungs- bzw.
verbandsinterne Fachpersonen beiziehen. Die Departemente und die
Bundeskanzlei sind durch Mitglieder der Human Resources Konferenz
Bund (HRK) angemessen vertreten.

Die Verantwortlichkeiten des Begleitausschusses sind in einer Geschäfts
und Zuständigkeitsordnung geregelt.

1 SR 172.220.111.3
2 SR 172.220.1
3SR 172.220.111.31
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Verbindlichkeit der “Gemeinsamen Absichtserklärung“

Die im Anhang aufgeführten personalpolitischen Themen sind integrie
render Bestandteil der “Gemeinsamen Absichtserklärung“. Sie enthalten
Eckwerte, auf die sich die Sozialpartner in der Legislatur von 2016 bis
2019 im Sinne einer personalpolitischen Absichtserklärung einvernehm
lich festgelegt haben. Die Zuständigkeiten des Gesetzgebers bleiben vor
behalten. Aufgrund der vorliegenden “Gemeinsamen Absichtserklärung“
können keine individuellen Rechtsansprüche geltend gemacht werden.

Die vorliegende Absichtserklärung wird den Finanzkommissionen und den
Geschäftsprüfungskommissionen der Eidgenössischen Räte zur Kenntnis
gebracht.
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3003 Bern,

Für Bundesrat:

Der Vorsteher des
Eidg. Finanzdepartements

Anhänge:

• Personalpolitische Grundsätze

• Lohnpolitik

• Vorsorgepolitik

• Personalrecht

• Personalentwicklung

Für die Personalverbände:

iemeinschaft Bundes-

Vereinigung der Kader des Bundes

swissPersona
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Personalpolitische Grundsätze

Aktuelle personalpolitische Entwicklungen wie der demografische Wandel,
der verstärkte Wettbewerb um Arbeitskräfte (Fach kräftemangel), der ge
samtgesellschaftliche Wertewandel oder die knappen finanziellen Res
sourcen stellen die Bundesverwaltung vor grosse Herausforderungen.

Es muss ihr gelingen, kompetente Mitarbeitende zu gewinnen und mit gu
ten Perspektiven halten zu können.

Um diese Herausforderungen zu bewältigen, verabschiedet der Bundesrat
die Personalstrategie Bundesverwaltung 2016-2019. Darin sind die Ziele
und Schwerpunkte der Personalpolitik für die neue Legislatur festgelegt.
Bei der Umsetzung der Personalstrategie gelten insbesondere die folgen
den Eckwerte:

• Das Verhältnis zwischen Bundespersonal und Arbeitgeberin ist getra
gen durch gegenseitigen Respekt und Wertschätzung.

• Die Führungskräfte schaffen durch gute Führung der Mitarbeitenden
ein gutes Arbeitsklima und fördern damit eine hohe Leistungsbereit
schaft ihrer Mitarbeitenden.

• Der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben wird grosses Gewicht bei
gemessen. Die Möglichkeiten der familienergänzenden Kinderbetreu
ung werden weiterentwickelt. Alternative Karriere- und Arbeitsmodelle,
welche sowohl die individuellen Arbeits- und Lebensplanungen als
auch die Bedürfnisse der Arbeitgeberin berücksichtigen, werden geför
dert. Das Potential der mobilen Arbeitsformen soll in dieser Hinsicht
noch besser genutzt werden.

• Der interne Arbeitsmarkt soll gestärkt und eine namhafte Anzahl von
Stellen mit internen Nachwuchskräften besetzt werden. Die Weiterent
wicklung von eigenen Kräften beinhaltet unter anderem auch die An
stellung von Lernenden nach Abschluss ihrer Berufsausbildung oder
von Praktikantinnen/Praktikanten nach Beendigung der Praktika.

• Die Arbeitgeberin muss am Arbeitsplatz Massnahmen zur Arbeitssi
cherheit und zum Gesundheitsschutz treffen. Mit dem steigenden
Druck auf die einzelnen Mitarbeitenden, hat sich die Arbeitgeberin
vermehrt um die physische und psychische Gesundheit und das sozia
le Wohlbefinden ihrer Mitarbeitenden zu kümmern. Es erfolgt ein res
pektvoller Umgang mit erkrankten und verunfallten Mitarbeitenden. Die
Eigenverantwortung der Mitarbeitenden im Bereich der Gesundheit soll
unterstützt werden.
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• Die Leistungen in der Personal- und Sozialberatung sollen im bisheri
gen Umfang angeboten werden.

• Die Chancengleichheit und die Diversität (Heterogenität des Personals
betreffend Geschlecht, Sprache, Altersgruppen, Kultur, Behinderung
etc.) werden gefördert.

• Von den Mitarbeitenden wird eine hohe Leistungsbereitschaft und Fle
xibilität verlangt. Im Gegenzug ist die Bundesverwaltung bestrebt, eine
vorbildliche und verlässliche Arbeitgeberin zu sein. Bei Spar- und Ab-
baumassnahmen sichert sie eine sozialverträgliche Umsetzung nach
Sozialplan und BPV / VBPV zu.

• Die Anstellungsbedingungen werden so weiterentwickelt, dass sie den
Bedürfnissen der Mitarbeitenden in den unterschiedlichen Lebenspha
sen gerecht werden. Dabei soll das Potential älterer Mitarbeitender
besser gefördert und genutzt werden.
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Lohnpolitik

Das Lohnsystem des Bundes basiert auf den Grundsätzen von Willkür-
verbot sowie gleichem Lohn für gleichwertige Arbeit. Es berücksichtigt die
persönliche Leistung, die Erfahrung und den Arbeitsmarkt. Diese Grunds
ätze sollen auch für ein allfälliges neues Lohnsystem gelten. Für die Le
gislatur gelten folgende Eckwerte:

• Einreihungskorrekturen bei Schlüssel- oder Referenzfunktionen erfol
gen nicht willkürlich, sondern stützen sich auf repräsentative Lohnver
gleiche.

• Die Auswirkungen der Anpassungen des Lohnaufstiegs (Lohnentwick
lung nach Artikel 39 BPV) werden laufend beobachtet und im Begleit
ausschuss diskutiert.

• Für die kommende Legislatur wird eine Reallohnerhöhung angestrebt.

• Lohnmassnahmen (Erhaltung der Kaufkraft, Reallohnmassnahmen)
werden jährlich verhandelt. Dabei werden die Situation am Arbeits
markt, die wirtschaftlichen Gegebenheiten wie z.B. Konjunktur- und
Teuerungsentwicklung sowie die Haushaltslage des Bundes angemes
sen berücksichtigt. Im Budgetentwurf wird jeweils ein prozentualer An
teil für Lohnmassnahmen definiert, damit Spielraum für die Verhand
lungen der Sozialpartner besteht.

• Die Lohngleichheit zwischen Frau und Mann wird gewährleistet. Sie
soll im Verlauf der Legislatur mit einem geeigneten Instrument über
prüft werden. Die Personalverbände werden in die Arbeiten ein bezo
gen.

• Ein neues Lohnsystem soll nicht zu individuellen Lohnkürzungen der
Angestellten führen. Der Arbeitgeber ist bestrebt, für die Einführung
des neuen Lohnsystems zusätzliche Mittel bereitzustellen.

• Eckwerte des Lohnsystems werden gemeinsam mit den Personalver
bänden ausgehandelt.
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Vorsorgepolitik

Die berufliche Vorsorge ist und bleibt im Wandel, dennoch soll sie für die
Versicherten einen möglichst hohen Grad an Verlässlichkeit bieten. Es gilt
jedoch auch, die berufliche Vorsorge an die demografischen Gegebenhei
ten anzupassen. Dies beinhaltet insbesondere:

• Werden die reglementarischen Grundlagen angepasst (z.B. Grundla
genwechsel), wird eine angemessene Lastenverteilung zwischen den
Arbeitnehmenden und dem Arbeitgeber angestrebt.

• Die bestehenden Möglichkeiten für einen flexiblen Übergang in den
Ruhestand sollen noch besser genutzt werden. Dies erfordert eine ge
zielte Sensibilisierung und Schulung der Führungskräfte.

• Eckwerte der Vorsorgepolitik werden gemeinsam mit den Personalver
bänden ausgehandelt.
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Personairecht

Das Personairecht des Bundes orientiert sich an den Grundprinzipien des
öffentlichen Rechts (Legalitätsprinzip, Rechtsgleichheit, Willkürverbot,
Verhältnismässigkeit).

Das Bundespersonalrecht (BPG / BPV) wird weiterentwickelt, um dem
Personal zeitgemässe und zukunftsträchtige Arbeitsbedingungen bieten
zu können. Trotzdem soll das Bundespersonalrecht für die Mitarbeitenden
verlässlich bleiben und eine möglichst hohe Stabilität bieten. Gleichzeitig
bleibt die Bundesverwaltung eine vorbildliche, verantwortungsbewusste
und soziale Arbeitgeberin.

• Anpassungen von Kernthemen in den Ausführungsbestimmungen
werden gemeinsam mit den Personalverbänden ausgehandelt.
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Personalentwicklung
Der Aus- und Weiterbildung des Bundespersonals wird seitens der Arbeit
geberin grosse Bedeutung beigemessen. Sie schafft daher die nötigen
Rahmenbedingungen, damit sich die Mitarbeitenden kontinuierlich weiter
bilden können. Denn nur mit gut ausgebildetem Personal kann heute und
in Zukunft ein qualitativ hochstehender Service Public gewährleistet wer
den.

Ziel der Personalentwicklung ist, die Arbeitsmarktfähigkeit zu sichern bzw.
zu erhöhen. Die künftigen Anforderungen sind nur dann erfolgreich zu
meistern, wenn kontinuierliche Personalentwicklung als Investition in die
persönliche Zukunft verstanden wird. Zentrale Faktoren der Personalent
wicklung sind:

• Der Aus- und Weiterbildung sowie der Sensibilisierung der Führungs
kräfte wird grosses Gewicht beigemessen, da diese bei der Umset
zung von konkreten Themen (bspw. Diversity Management, Gesund
heit, Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben) eine zentrale Rolle spie
len.

• Die Arbeitgeberin verpflichtet sich, die fachlichen und sozialen Kompe
tenzen sowie die vielseitige Einsetzbarkeit ihrer Mitarbeitenden ange
messen zu fördern und sie bei der beruflichen Weiterentwicklung zu
unterstützen. Aus- und Weiterbildung liegt indes auch in der Verant
wortung jedes/jeder Einzelnen. Alle Mitarbeitenden haben Zugäng zu
Aus- und Weiterbildungsmassnahmen. Es wird geprüft, ob ein indivi
dueller Anspruch auf Weiterbildungstage geschaffen werden soll.

• Chancengleichheit, Mehrsprachigkeit und Integration von Behinderten
sind gewährleistet.

• Die berufliche Grundbildung und die Durchführung von Praktika aller
Art bilden eine wichtige personalpolitische Ressource und leisten ei
nen zentralen Beitrag zum positiven Image der Arbeitgeberin Bundes-
verwaltung; ihnen wird eine hohe Bedeutung beigemessen. Sie orien
tieren sich am eigenen Bedarf.

• Die individuelle Personalentwicklung (inkl. Laufbahnplanung) ist Teil
des Mitarbeitergesprächs und wird periodisch gemeinsam beurteilt.

• Die obligatorische Führungsausbildung soll genutzt werden, um eine
gemeinsame Kultur und ein bundesweites Führungsverständnis zu
etablieren.
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